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sogenannte nationale ungarische Armee
heraufbeschwören wollen.

Man kann in diesem Falle wirklich von einem

„Heraufbeschwören" eines nationalen Unglücks
reden, denn der praktischen Ausführung dieser

Ideen würde ein unglaubliches militärisches
Désastre folgen und gerade die heissesten Stürmer
der heutigen Opposition würden gewiss am
machtlosesten hinterher dastehen und verzweifelt
bekennen müssen : Herr, die Geister, die ich rief,
werd' ich nun nicht los

Man denke sich nur einmal die Verwirrung,
die entstehen muss, sobald nach dem Willen der

ungarischen Heissporne, an Stelle der von den

verschiedensten Nationalitäten bisher, ob willig
oder gezwungen, in der Praxis aber tatsächlich
doch geübten allgemeinen deutschen Vermittlungssprache

plötzlich par ordre de mufti eine neue

oder gar mehrere neue treten sollten.
Dass die Einheitlichkeit der Oberleitung, des

Kommandos, der Führung, des Meldewesens und

des gedeihlichen Zusammenwirkens in einem

künftigen Kriege auf gemeinsamen Schlachtfelde

dadurch für immer erledigt wäre, darüber ist

wohl niemand, der unparteiisch urteilt, heute

noch im Zweifel.
Auch die österreichische Landesverteidigung

ist sich in der Person ihres neuen Ministers F.

Z. M. Schoenaich darüber klar und lässt deren

bisherige Haltung erhoffen, dass die Zweiteilung
der österr.-ungarischen Armee bald nur noch

als ein böser Alp gelten wird.

Mag man aber den ungarischen Regimentern
in Äusserlichkeiten, Fahnen, Emblemen, in der

Besetzung der Offiziersstellen (möglichst aus dem

ungarischen Adel) gern kleine Konzessionen

bewilligen, soweit selbst letzteres nur im Interesse
des Dienstes praktisch und angängig erscheint,
nimmermehr darf man doch in eine sprachliche
Scheidung der zusammengehörenden Heeresteile

einwilligen, und den Ungarn selbst würde es

wohl nicht recht sein, wenn nun die übrigen
ausserdeutschen Stämme in Österreich-Ungarn,
Tschechen, Polen, Rutheuen, Italiener etc. etc.

gleiches Recht für sich verlangen wollten.
Was die Heeresreformen Englands anlangt,

das sich im Frühjahr dieses Jahres so hoffnungsfreudig

in Armeeneuorganisationspläne stürzte,
so ist auch dort, ebenso wie in Össterreicb, noch

lange nicht reine Bahn in Sicht.
Bemerkenswert ist aber doch, dass endlich auch

das stolze Albion sogar aus seiner beschaulichen

Ruhe und seinem Selbstbewusstsein aufgeweckt
worden ist und nach und nach einsehen lernt,
dass sein Heil nicht mehr einzig nnd allein in
seiner Flotte beruht, sondern dass das Landheer
sich endlich den Fortschritten der Neuzeit und

Nachbarmächte anpassen muss.

Gerade die Erfahrungen des südafrikanischen

Krieges hatttn dazu manche gute Erkenntnis

gezeitigt. Speziell hatte dieser Krieg aber ein

grösseres Bestreben unter den britischen Offizieren

erweckt, sich wissenschaftlich auszubilden.
Indessen der Zickzackkurs der sogenannten

„Autoritäten" mag ihnen wohl oft genug die

praktische Seite des Dienstes erschwert und die

zum gedeihlichen Vollbringen so dringend
notwendige Dienstfreudigkeit geraubt haben.

Jedenfalls ist es heutigen Tages Tatsache, dass

die Unzufriedenheit im englischen Offizierkorps
leider „kein leerer Wahn" ist.

Äusserlich aber ist die Organisation seit Mitte
Februar d. J. insofern fortgeschritten, als man
das gesamte vereinte Königreich in 8

Armeekorpsbezirke unter je einem Korpskommandeur
(General officiercommanding-in-chief)eingeteilt hat.

Davon bildet London nebst der Garnison von
Windsor einen Korpsbezirk für sich, während
die übrigen Kommandos (Armeekorps) in Aldershot,

Tidworth, London, Dublin, Edingburgh, York
und Chester ihre Hauptquartierorte haben.

Über die sonstigen Einzelheiten, Befehlsführung
und Verwaltung ist ausser allgemeiner
Abgrenzung der Befehlsbefugnisse der Korps- und

Divisionskommandeure sowie der Verwaltung in
fachtechnischen Fragen noch nichts bekannt.

Ausserodentlich zu denken gibt aber die neue
Denkschrift des Staats-Kriegssekretärs, die die

Voranschläge für das Jahr 1905/06 enthält.
(Fortsetzung folgt.)

Kriegsgerichtliche Verurteilung.
Am 18. Mai verurteilte das

Kriegsgericht der VII. Division in St. Gallen
den Soldat Baudin wegen (in der Schiessschule

Wallenstadt begangener) vorsätzlicher

Anstiftung zu grober Dienstverletzung und wegen

Beschimpfung seiner Vorgesetzten zu 8 Monaten

Gefängnis. Es ist dies der Fall, der

uns Anlass war zu unseren Darlegungen in

Nr. 15 vom 15. April.
Was bei dieser Bestrafung als bemerkenswert

hervorgehoben werden muss, ist nicht bloss, dass

noch nie zuvor, wenn wir uns nicht irren, ein

derartiges Insubordinations-Vergehen so streng
bestraft worden ist, sondern ganz besonders, dass

in der öffentlichen Presse, soweit sie uns zu

Gesicht gekommen, allgemein diese Strafe zwar

streng gefunden, aber durchaus gebilligt wurde.

Wir möchten hierin das Symptom einer allmählich
sich vollzogenen Wandlung der öffentlichen

Meinung über die Auffassung des Wehrwesens

und ihres Grundpfeilers: der Disziplin, erblicken,
die wir höher anschlagen, als all den übrigen

Fortschritt, den zielbewusste und pflichttreue
Arbeit im Lauf der Jahre erzielt hat.
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Daraus, dass der Ankläger eine solche Bestrafung

veranlasst, dass das aus Milizen aller Grade
zusammengesetzte Kriegsgericht sie aussprach
und die öffentliche Meinung die als ungewohnt
streng empfundene Bestrafung billigte, geht mit
unantastbarer Deutlichkeit hervor, dass das Volk
sein Wehrwesen ernst aufgefasst haben will,
dass es ganz genau weiss, worauf es ankommt
und dass es deswegen die Aufrechterhaltung
ernster militärischer Disziplin haben will.

Was in dieser Beziehung mancherorts noch

fehlt, hat seinen Grund darin, dass die
Vorgesetzten nicht recht wagen, Disziplin zu fordern.
Es ist nicht überall Furcht vor den eigenen
Untergebenen, was zu dem bekannten
Nichtsehenwollen und zu der Vertuschungspraxis
veranlasst, sondern meist die Sorge vor den Folgen
in der Öffentlichkeit, die ein pflichtgemässes
'Handeln haben könnte. —- Solche Furcht wäre nach
dieser kriegsgerichtlichen Beurteilung und nach
deren Aufnahme durch die Presse nicht mehr
berechtigt.

Es sei noch einmal meine Lebenserfahrung
ausgesprochen. Die in unserem Militärwesen
vorkommenden groben Vergehen gegen Disziplin
und Subordination rühren nur zum verschwindend
kleinen Teil von verbrecherischer Absicht, von
einem zielbewus3ten Sichnichtfügenwollen her,
sondern vielmehr von dem Glauben, dass man
es mit den wohlbekannten Geboten militärischer
Disziplin und Subordination nicht so langweilig
ernst zu nehmen brauche. Deswegen kann bei uns
eine in Disziplin recht nachlässige Truppe wie

mit einem Zauberschlag umgewandelt und zu
einer disziplinierten werden, die sich selbst
dabei sehr wohl fühlt und darauf stolz ist,
sowie nur von oben echte Disziplin als
selbstverständlich gefordert und die erste sich dazu

bietende Gelegenheit ergriffen wird, dies derbe

zu zeigen.

Eidgenossenschaft.
— Revision der Militärorganisation. Die Konferenz der

höhern Truppenführer, Abteilungschefs des Schweiz.
Militärdepartements und Oberinstruktoren, welche vom
15. bis 24. Mai unter dem Vorsitze des Chefs des Schweiz.
Militärdepartements in Langna-u tagte, hat nach gründlicher

Beratung eine vollständige und alle Teilnehmer
befriedigende Einigung über alle wesentlichen Grundlagen

einer neuen Militärorganisation erzielt. Von den
getassten Beschlüssen dürften folgende weitere Kreise
jetzt schon interessieren :

Die Dienstpflicht dauert im Auszug vom 20. bis zum
32., in der Landwehr vom 33. bis zum 40. und im
(bewaffneten) Landsturm vom 41. bis zum 48. Altersjahre.
Dem (bewaffueten) Landsturm werden überdies Leute
zugeteilt, welche aus Auszug oder Landwehr ausgemustert
wurden, aber dennoch als tauglich für den Dienst im
Landsturm zu betrachten sind, ferner Freiwillige, welche
nicht in der Armee eingeteilt, aber körperlich rüstig und
des Schiessens kundig sind. Die Hilfsdienste
(unbewaffneter Landsturm) werden in bisheriger Weise
beibehalten.

Die Lehrer haben die Dienstpflicht in gleicher Weise
zu erfüllen, wie alle übrigen Dienstpflichtigen. Die

Unterstützung von Familien von Wehrmännern, welche
durch den Militärdienst der letzteren in Not geraten, soll
durch Bund und Kantone eifolgen und durch die
Wohnsitzgemeinde vermittelt werden. Die Gliederung des
Heeres soll so belassen werden, wie sie ist, in der Meinung
dass es Beschlüssen der Bundesversammlung übertragen
wird. Änderungen vorzunehmen.

Die Quartiermeister werden aus Offizieren rekrutiert.
Sie erhalten eine Spezialausbildung bei deu Verpflegungs-
truppen, verbleiben aber bei ihren Truppengattungen.

Schützen und Guiden werden beibehalten, ferner
wird die Bildung von Gebirgstruppen aas den
Gebirgsgegenden vorgesehen.

Vom Obligatorium des Voruuten-ichts III. Stufe wird
Umgang genommen. Immerhin bleibt der Schulturn-
unterricht obligatorisch und soll die körperliche
Ausbildung vom Austritt aus der Schule bis zum
wehrpflichtigen Alter vom Bande kräftig gefördert werden.
Ebenso sollen Bestrebungen zur Ausbildung der jungen
Leute im Schiessen Unterstützung finden.

Die Rekrutenschulen erhalten eine Dauer von 70 Tagen,
mit Ausnahme bei der Kavallerie, wo sie 90 Tage dauern.
Für Infanterie, Sanität, Verpflegung.--- uud Traintruppe
sind Unteroffiziersschulen von 20 Tagen, für die übrigen
Waffen solche von 35 Tagen vorgesehen worden. Die
Wiederholungskurse sollen jährlich abgehalten werden
und eine Dauer von 11 Tagen erhalten (bei den Festungen
16 Tage). Die Mannschaften haben im Auszug sieben
Wiederholungskurse zu bestehen, in der Landwehr einen.

Für alle Beförderungen werden Fähigkeitszeugnisse
verlaugt. Die Ausstellung derselben für die Stabsoffiziere
und höhern Führer ist Sache der Landesverteidigungs-
Kommission. Die Truppenkommandanteu erhalten
vermehrten Einfluss auf die Ausbildung ihrer Truppe. Sie
genehmigen die Arbeitspläne der im Divisionsverband
stattfindenden Schulen und der Wiederholungskurse, sie
inspizieren die Schulen sämtlicher Truppengattungen,
während den Abteilungschefs die Besichtigung zusteht.
Sämtliche Truppenkommandanteu erhalten die nötigen
Befugnisse mit Bezug auf den personellen und materiellen
Bestand ihrer Korps uud die Formierung ihrer Kadres.

Die Schies8pâicht haben alle Gresvehrti-agenden in
Auszug und Landwehr jährlich zu erfüllen, ebenso die
Subalternoffiziere der betreffenden Truppengattungen.
Die freiwilligen Schiessübungen werden vom Bunde
subventioniert und es sollen zur bessern Leitung
derselben Schützenmeisterkurse eingerichtet werden.

Mit Bezug auf die Militärverwaltung ist zu erwähnen,
dass das Verhältnis zwischen Bund und Kautonen keine
tiefgreifenden Änderungen erfahren wird. Von den
Kantonen werden die Kompagnien und Bataillone der
Infanterie mit Ausnahme der Schützen gebildet, ferner
die Dragonerschwadronen. Die Truppeneinheiten der
Artillerie gehen an den Bund über. Die Kantone
verwalten das Korpsmaterial der kantonaleu Einheiten, der
Bund das übrige Korps- und Kriegsmaterial. Von der
Errichtung von Kreisdirektioaen soll Umgang
genommen werden. Die bisherigen Funktionen von
Oberinstruktor und Abteilungschef werden in einer Person
vereinigt.

Ausland.
— Russische Verluste. Das japanische Staatsblatt hat

kürzlich eine Aufstellung der Gefangenen und der Beute
von Port Arthur veröffentlicht. Danach wurden 41 641
Gefangene gemacht, nämlich 12 Generale und 5 Admirale,
1439 andere Offiziere, darunter 526 Verwundete und
Kranke ; 40185 Unteroffiziere und Manschaften des
Heeres und der Marine, wovon 15 174 Kranke und
Verwundete. Demnach waren bei der Übergabe 25 000 Mann
noch kampffähig. 528 Geschütze, wovon acht von 28,
sechs von 24, vierunddreissig von 23, zweiundachtzig
von 15, hundertelf von 7,5 cm, wurden erbeutet, dazu
206 734 Geschosse; ferner 36 598 Gewehre mit 5,4 Mill.
Patronen, 660000 kg Weizenmehl, 60000 kg Gerstenmehl,
11 000 kg Maismehl, 450000 kg Biskuit, 26 000kg
Fleischkonserven, 15 000 kg Zucker, 260000 kg Salz, und
Futter, um während 56 Tagen die gefangenen 1500
Pferde zu ernähren. Seit dem Beginn des Krieges bis
za der Aufmachung dieser am 18. April veröffentlichten
Statistik haben die Japaner den Russen 814 Geschütze
mit 492 155 Geschossen und 112 792 Gewehre mit 34,4
Mill. Patronen weggenommen.
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